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1. EINLEITUNG 

Die Gemeinde Sieghartskirchen verfügt derzeit über drei sowohl inhaltlich, als auch 

siedlungsstrukturell sehr unterschiedliche Teilbebauungspläne. Die drei rechtskräftigen 

Teilbebauungspläne stammen aus unterschiedlichen Zeiträumen (2000 bis 2008) für 

inhaltliche bzw. siedlungsstrukturell unterschiedliche Bereiche mit voneinander abweichenden 

Bebauungsvorschriften und Bebauungsbestimmungen. Sie basieren auf unterschiedlichen 

Plangrundlagen und liegen teilweise in analoger, teilweise in digitaler Form vor und bauen auf 

unterschiedliche gesetzliche Grundlagen auf. 

 

 
Abbildung: Übersicht der rechtskräftigen Teilbebauungspläne (rote Flächen) im Gemeindegebiet von 
Sieghartskirchen 

 

Um die rechtlich korrekte Umsetzung des Planungsvorhaben der Überarbeitung der 

bestehenden Teilbebauungspläne, der Erstreckung des Bebauungsplanes auf den 

Hauptsiedlungsraum von Sieghartskirchen und der damit verbundenen Änderungen sicher zu 

stellen, wurde am 17. März 2022 seitens der Marktgemeinde für den Großteil der 

Baulandflächen innerhalb des Bearbeitungsgebietes eine Bausperre (PZ.: SIHA ï BS5 ï 

12343) gemäß §35 des NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 erlassen und diese mit 

Gemeinderatsbeschluss vom 21. März 2024 um ein weiteres Jahr verlängert. 
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Abbildung: Auszug aus der Plandarstellung der Bausperre (PZ.: SIHA ς BS5 ς 12343) 

 
Zielsetzung 

 Die Marktgemeinde Sieghartskirchen verzeichnet seit den 1970-er Jahren einen 
kontinuierlich starken Anstieg der Einwohnerzahlen von durchschnittlich etwa 15% pro 
Dekade. Von 1971 bis 2021 betrug der Einwohnerzuwachs ca. 3.300 Personen 
(+78%). 
Dieses anhaltend starke Wachstum ist auf den ständig zunehmenden Siedlungsdruck 
im Umland von Wien zurückzuführen, der sich inzwischen nicht nur auf bisher 
unbebaute Wohnbaulandreserven richtet, sondern auch auf Baulücken bzw. sogar 
bereits bebaute Baulandflächen, insbesondere im Hauptort der Großgemeinde 
Sieghartskirchen, übergreift. 
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Zur Vermeidung von siedlungsstrukturellen Fehlentwicklungen beabsichtigt die 
Marktgemeinde Sieghartskirchen daher, das Örtliche Raumordnungsprogramm 
bezüglich der Rahmenbedingungen für die zukünftige Siedlungs- und 
Einwohnerentwicklung zu ändern und für die Baulandflächen in der KG 
Sieghartskirchen bzw. teilweise KG Wagendorf einen Bebauungsplan zu erlassen. 

   
§ 3 Zweck der Bausperre bzw. der geplanten Änderung des Bebauungsplanes 
  Die oben angeführte Zielsetzung soll im Hinblick auf eine geordnete zukünftige 

Entwicklung durch die Ausarbeitung eines auf einer detaillierten Bestandserhebung 
und -analyse ausgearbeiteten Bebauungsplanes (Festlegung von 
Bebauungsbestimmungen, wie max. Bebauungsdichte, Bebauungsweise, 
höchstzulässige Gebäudehöhe, Baufluchtlinien, textliche Bebauungsvorschriften u.a. 
hinsichtlich der Festlegung einer ĂMindestbauplatz-grºÇeñ, etc.) erreicht werden. 

 
Bis zur Rechtskraft dieses Bebauungsplanes müssen in den in der Plandarstellung 
Ăgelbñ hinterlegten Teilbereichen im Zuge von Grundstücksteilungen bzw. -
zusammenlegungen neu geschaffene Bauplätze eine Mindestgröße von 500m² 
aufweisen, und es darf im Falle von Neu- und Zubauten - auch auf bestehenden 
Bauplätzen - eine Bebauungsdichte von Ă150m2 + 15% der Bauplatzflªcheñ und eine 
max. Gebäudehöhe von Bauklasse ĂIIñ nicht überschritten werden. Damit soll der 
Charakter der in diesen Bereichen dominierenden Ein- bis Zweifamilienhausbebauung 
abgesichert werden. 

 
Weiters müssen bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes in den in der 
Plandarstellung Ăorangeñ bzw. Ărotñ hinterlegten Teilbereichen im Zuge von 
Grundstücksteilungen bzw. -zusammenlegungen neu geschaffenen Bauplätze eine 
Mindestgröße von 1500m² aufweisen und es darf im Falle von Neu- und Zubauten - 
auch auf bestehenden Bauplätzen - eine max. Gebªudehºhe von Bauklasse ĂIIñ nicht 
überschritten werden. Weiters darf für diese Teilbereiche im Falle von Neu- und 
Zubauten - auch auf bestehenden Bauplätzen - die Geschoßflächenzahl max. 0,4 
(Ăorangeñ) bzw. max. 0,8 (Ărotñ) nicht überschritten werden. Damit soll der Charakter 
der bestehenden Bebauungsstrukturen im historischen Ortskern von Sieghartskirchen 
und in dessen Randbereichen möglichst erhalten und abgesichert werden. 

 

 

Im Zuge der Überarbeitung des Bebauungsplanes sollen nun alle Teilbebauungspläne zu 

einem Plandokument zusammengefasst, überarbeitet, aktualisiert, an die aktuelle 

Rechtslage, die aktuelle Widmungen übernommen, an die gleiche digitale Katastermappe 

(DKM 04/2024) angepasst und der Bebauungsplan auf alle Baulandflächen innerhalb des 

Hauptsiedlungsgebiets von Sieghartskirchen erstreckt werden.  

Für alle anderen Baulandflächen, außerhalb der Baulandumhüllenden des 

Hauptsiedlungsraumes von Sieghartskirchen sowie für die Baulandflächen nördlich der 

Parzelle 61/1 im Bereich Wagendorf soll derzeit kein Bebauungsplan festgelegt werden. 

 

Durch die geplanten Festlegungen sollen die unterschiedlichen, die Gemeinde 

Sieghartskirchen prägenden Bebauungsstrukturen,  

+ dichte, geschlossene, durch landwirtschaftliche Nutzungs- und Bebauungsstrukturen 

geprägte Straßenrandbebauung entlang der ĂPreßbaumerstraÇeñ, Abschnittsweise in 

der ĂWassergasseñ, ĂWiener StraÇeñ, ĂLinzer StraÇeñ, ĂFeldgasseñ, ĂUntere MarktstraÇeñ 
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 + Mehrfamilienhäuser im Bereich der ĂWassergasseñ, ĂPreÇbaumerstraÇeñ, ĂTullner 

StraÇeñ,  

 + gemischte Bebauungsstruktur im Bereich des ĂHintausbereichesñ in der 

ĂNuÇgasseñ, abschnittsweise in der ĂPreßbaumerstraÇeñ, ĂGerersdorferstraÇeñ,   südliche 

ĂSchneeleitensiedlungñ, ĂNeugasseñ, abschnittsweise ĂUntere MarktstraÇeñ, 

ĂWassergasseñ 

 + lockere Ein- und Zweifamilienhausbebauung im Bereich ĂWaldgasseñ, 

ĂAmalienstraÇeñ, ĂFischeralmñ, ĂIm Satzenñ, ĂAm Kuhbergñ, ĂRechte Tullnzeileñ, im 

nºrdlichen Abschnitt der ĂUnteren MarktstraÇeñ, ĂSichelgrundñ, im Siedlungsteil westlich 

der ĂNuÇgasseñ zwischen ĂTotenwegñ und ĂFeldgasseñ, südliche Ortseinfahrt beidseits 

der ĂPreÇbaumerstraÇeñ und parallele Straßen (z.B: ĂWeidengasseñ) bzw. ĂVogelwieseñ  

und ĂMihmgasseñ, ĂSportplatzwegñ, ºstlich der ĂLeopold-Grünzweig-StraÇeñ, 

überwiegend östlich der ĂKleinen Tullnñ sowie s¿dlich des ĂElsbachesñ im Bereich 

ĂSchneeleitensiedlungñ,  ĂBadgasseñ 

einerseits in ihrem Bestand abgesichert, andererseits nachhaltige Weiterentwicklungen 

ermöglicht und eine gegenseitige Beeinträchtigung vermieden werden. 

 

Für die Marktgemeinde Sieghartskirchen soll damit ein zukunftweisendes Steuerungs- und 

Planungsinstrument und eine einheitliche rechtliche Grundlage für die räumliche 

Entwicklung des Siedlungsraumes der Ortschaft Sieghartskirchen geschaffen werden, 

wodurch einerseits die Erhaltung der charakteristischen Bebauungsstrukturen und des 

dörflichen Charakters und anderseits die Sicherung von ausreichend 

Entwicklungspotenzial für die einzelnen Siedlungsgebiete und eine nachhaltige Nutzung der 

Baulandflächen ermöglicht wird.  

 

Neben den erforderlichen, geringfügigen Korrekturen und Anpassungen aufgrund von 

Abweichungen zwischen der bisher verwendeten Plangrundlage (DKM 10/2014) und der 

aktuellen DKM (04/2024), sowie der Übernahme der rechtskräftigen Widmungen (bei denen 

sich keinerlei Inhaltlichen Änderungen der Inhalte der Teilbebauungspläne ergibt) sind noch 

folgende zusätzlichen Änderungen zu nennen:  

¶ Übernahme der parallel laufenden Änderung zum Örtlichen 

Raumordnungsprogramm/ Flächenwidmungsplan (PZ.: SIHA ï FÄ 24 ï 12392-

FWP) - Siehe Abschnitt Ă2.2ñ 

 

¶ Inhaltliche Abänderungen und Neufestlegungen des Bebauungsplanes aufgrund 

der Überarbeitung der rechtskräftigen Teilbebauungspläne und der geplanten 

Erstreckung des Bebauungsplanes auf alle Baulandflächen im Hauptsiedlungsraum 

von Sieghartskirchen (Siehe Abschnitt Ă3.2 Strukturkonzeptñ und Ă4. Bebauungsplan ï 

Beschreibung und Begr¿ndung der Festlegungen und Abªnderungenñ) 

 

Die derzeit rechtskräftigen Teilbebauungspläne von Sieghartskirchen wurden bereits auf die 

aktuelle digitale Katastermappe (Stand: 04/2024) übertragen und werden gemeinsam mit der 
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Erstreckung des Bebauungsplanes im gegenständlichen Verfahren als ĂNeudarstellungñ in 

digitaler Form erarbeitet.  

 

Die oben angeführten Korrekturen und Anpassungen aufgrund der Verwendung einer 

aktuelleren Katastermappe, Korrekturen der Planzeichen aufgrund des derzeit gültigen NÖ-

Raumordnungsgesetzes bzw. der Verordnung über die Ausführung des Bebauungsplanes 

wurden im Zuge der Digitalisierung der derzeit rechtskräftigen Teilbebauungspläne bereits 

ber¿cksichtigt und, um die Lesbarkeit der ĂSchwarz-Rotñ-Darstellung zu wahren, nicht als 

Abänderungen dargestellt.  

Alle inhaltlichen Abänderungen des Bebauungsplanes aufgrund der Umsetzung der 

ĂBestands- und Strukturanalyseñ bzw. neue Festlegungen von 

Bebauungsbestimmungen, Baufluchtlinien, é wurden, in der ĂSchwarz-Rotñ-Darstellung 

berücksichtigt, um die Abänderungen ersichtlich zu machen. 
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2. ÖRTLICHE BZW. ÜBERÖRTLICHE PLANUNGSFESTLEGUNGEN 

2.1 LAGE DER BAULANDFLÄCHEN DES BEBAUUNGSPLANES 
ĂSIEGHARTSKIRCHENñ IM GEMEINDEGEBIET UND DERZEIT 
RECHTSKRÄFTIGE FLÄCHENWIDMUNG 

Abbildung:  Lage der Baulandflächen im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen ς ŘƛŜ αrosaά ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘŜƴ 
.ŀǳƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜƴ ǎƛƴŘ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎΣ ŘƛŜ αgrauenά CƭŅŎƘŜƴ ƭƛŜƎŜn außerhalb des 
Geltungsbereiches. 
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Abbildung: Blick von der Südlichen Ortseinfahrt, Richtung Norden auf das Ortsgebiet (Quelle: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Sieghartskirchen_-_Ortsansicht.JPG) 

 

Der Hauptort Sieghartskirchen erstreckt sich zu beiden Seiten der ĂKleinen Tullnñ im relativ 

ebenen ĂTalbereichñ der Tulln sowie nördlich und südlich des ĂElsbachesñ. Der nordwestliche 

Teil des Hauptortes liegt zum Teil an den unteren Hangbereichen des ĂK¿hbergsñ. 

 

Das rund 61,71km² große Gemeindegebiet setzt sich aus 24 Katastralgemeinden zusammen, 

wobei lediglich eine KG.Kronstein am südlichen Rand von Sieghartskirchen keine 

Baulandflächen hat und daher kein eigenständigen Ort oder Siedlungsgebiet aufweist. 

Die Großgemeinde grenzt im Norden an Michelhausen, Judenau-Baumgarten, Tulln und 

Tubling. Im Osten grenzen die Gemeindegebiete von Gablitz, Tullnerbach und Pressbaum. 

Südlich befindet sich nur die Gemeinde Pressbaum. Westlich liegen Pressbaum und 

Asperhofen und Michelhausen. 
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Abbildung:  Hauptsiedlungsort Sieghartskirchen auf dem Orthofoto 2024, Google Earth, Abfrage 20.06.2024 

 

Wie auf dem eingefügten Orthofoto ersichtlich, weist die Ortschaft Sieghartskirchen einen 

kompakten Siedlungskern entlang den Hauptsiedlungsachsen ĂTullner StraÇe - 

Preßbaumerstraße (L123)ñ, ĂLinzer Straße - Wiener Straße (B1)ñ sowie ĂGerersdorfer StraÇe 

(L2143)ñ auf. Zusätzlich befinden sich westlich der ĂPreÇbaumerstraÇeñ zwischen, ĂLinzer 

StraÇeñ und ĂKoglerstraße (L2013)ñ großflächige Wohnbaulandflächen. Weiters werden durch 

die GemeindestraÇen wie z.B. die ĂSchneeleitensiedlungñ und ĂUntere MarktstraÇeñ weitere 

Siedlungsbereiche von Sieghartskirchen erschlossen. 
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Großflächigere ĂBetriebs- und Industriegebietsflªchenñ befinden sich s¿dwestlich des 

Hauptortes Sieghartskirchen westlich der ĂKoglerstraÇeñ sowie südwestlich der ĂWiener 

StraÇeñ im nordwestlichen Siedlungsgebiet von Sieghartskirchen. 

 

 

2.2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

Der Ortskern von Sieghartskirchen entwickelte sich um die Kirche und den ĂHauptplatzñ im 

Kreuzungsbereich der heutigen ĂLinzer StraÇeñ / ĂPreßbaumerstraÇeñ und ĂWiener StraÇeñ. 

 

Abbildung: Ausschnitt ŀǳǎ αmǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ 9ƴƴǎά WƻǎŜǇƘƛƴƛǎŎƘŜ [ŀƴŘŜǎŀǳŦƴŀƘƳŜ όмтто-1781)  
(Arcanum Karten), Quelle: https://maps.arcanum.com/de/ 

 

 

Auf der aus den Jahren 1773-1781 stammenden josephinischen Landesaufnahme ist 

bereits die heute noch bestehende Kreuzung der in Ost-West-Richtung verlaufenden ĂB1ñ mit 

der von S¿den her einm¿ndenden heutigen ĂPreÇbaumerstraÇeñ im Bereich des 

ĂHauptplatzesñ direkt im Ortskern von Sieghartskirchen erkennbar 

. 
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Auf dem aus 1873 stammenden Gradkartenblatt der Franzisco-josephinischen 

Landesaufnahme ist der heute noch bestehende Ăalteñ Ortskern entlang der 

ĂPreÇbaumerstraÇeñ/ ĂLinzer StraÇeñ sowie ĂWiener StraÇeñ und die ĂHintausbereicheñ 

entlang der ĂNuÇgasseñ erkennbar. Des Weitern sind die ersten Ansiedlungen östlich der 

Ăkleinen Tullnñ sowie im Bereich der ĂUnteren MarktstraÇeñ und der ĂWiener StraÇeñ 

erkennbar. Die vier Haupterschließungsstraßen zu den benachbarten Orten bzw. anderen 

Siedlungseinheiten der Großgemeinde sind bereits vorhanden und haben sich bis heute in 

ähnlicher Form erhalten. 

Abbildung: Ausschnitt aus der Gradkartenblatt Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, aufgenommen 1873 
(Quelle:https://maps.arcanum.com/de/map/thirdsurvey25000/?layers=129&bbox=1774870.3906637903%2C6145909.619839882%2C179
3052.8487671267%2C6152349.439472907) 
 
 

Die heute mit lockerer Ein- und Zweifamilienhausbebauung bebauten Gebiete entlang der 

ĂWiener StraÇeñ, ĂSchneeleitenñ, sowie westlich und nºrdlich der ĂNuÇgasseñ waren zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht vorhanden. 
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2.3 ENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 

Parallel zur Erlassung des Bebauungsplanes wird auch das Örtliche 

Raumordnungsprogramm bzw. der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde 

Sieghartskirchen (SIHA ï FAE 24 - 12382) abgeändert.  

Eine ausführliche Begründung dieser geplanten Widmungsänderung findet sich im parallel zur 

Änderung des Bebauungsplanes zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegenden 

ĂErlªuterungsberichtñ zur  nderung des Flªchenwidmungsplanes 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplanes werden in den Bebauungsplan 

übernommen. Die geplanten Festlegungen des Bebauungsplanes beziehen sich nachfolgend 

bereits auf die beschriebenen Änderungen des Flächenwidmungsplanes. Auf eine detaillierte 

Beschreibung der geplanten Neufestlegungen des Bebauungsplanes in den 

Änderungsbereichen des Flächenwidmungsplanes wird daher verzichtet.  
 

Folgende Änderungen zum Flächenwidmungsplan sind im Detail geplant: 
 
Änderungspunkt 1: 
Neustrukturierung der 
Baulandwidmungsarten im Ortskern 
von Sieghartskirchen im Hinblick auf 
Ănachhaltige Bebauungñ - 
KG.Sieghartskirchen 
 
Umwidmung von ĂBauland-
Kerngebiet (BK)ñ, teilweise mit dem 
Widmungszusatz Ă-HE 
(Handelseinrichtungen)ñ in ĂBauland-
Kerngebiet für nachhaltige Bebauung 
(BKN)ñ mit Angabe der 
höchstzulässigen 
Geschoßflächenzahl (GFZ 1.2, 1.3, 
1.5, 1.85, 2.0 bzw. 3.0), bzw. 
Umwidmung von ĂBauland-
Wohngebiet (BW)ñ  in  ĂBauland-
Wohngebiet für nachhaltige 
Bebauung (BWN)ñ mit Angabe der 
höchstzulässigen 
Geschoßflächenzahl (GFZ 1.2) im 
zentralen Ortsbereich von 
Sieghartskirchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Maßstabsloser Ausschnitt 

aus dem Änderungsentwurf zum 
Flächenwidmungsplan 
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Änderungspunkt 2: Änderung der Baulandwidmungsart Sieghartskirchen Süd 
 
Umwidmung von ĂBauland-Betriebsgebiet (BB)ñ in ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ im Bereich der 
Parz. Nrn. Å1/1, Å1/4, 1129/2, 942/1 am südwestlichen Ortsrand von Sieghartskirchen, westlich 
der ĂPreÇbaumerstraÇeñ sowie Verbreiterung der Verkehrsfläche im westlichen Wegabschnitt 
im Bereich der Parz. Nrn. 1778 und 1781 westlich der ĂPreÇbaumerstraÇeñ beidseits des 
ĂTotenwegesñ. 

 
Abbildung: Maßstabsloser Ausschnitt aus dem Änderungsentwurf zum Flächenwidmungsplan 

 
 
Änderungspunkt 3a: Diverse Verkehrsflächenabänderungen aufgrund von 
Naturstandsanpassungen 
 
Geringfügige Verschiebungen der Widmungsgrenzen im Bereich von Verkehrsflächenzur 
Anpassung an die in der Natur gegebenen Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse. 
Folgende Bereiche: 

 
* ĂSchneeleitensiedlung Südñ 
* ĂSchneeleitensiedlung Nordñ 
* ĂGerersdorferstraßeñ 
* ĂBadgasse / Gärtnergasseñ 
* ĂWassergasseñ 
* ĂFerdinandsplatzñ 
* ĂAmalienstraßeñ 
* ĂRoman-Gutscher-StraÇeñ 
* ĂKleine Tullnñ 
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Änderungspunkt 3b: Sonstige Verkehrsflächenabänderungen 
 
Geringfügige Korrekturen der Widmungsabgrenzungen zwischen Verkehrsflächen und 
Baulandflächen zur Begradigung der Straßenflucht bzw. Verbreiterung des 
Straßenquerschnittes in folgenden Bereichen: 
 

* ĂWienerstraÇeñ 
* ĂElsbachgasse / Neugasseñ 
* ĂWassergasseñ 
* ĂFischeralmñ 
*ĂGartengasseñ 
* ĂBerggasse /Untere MarktstraÇeñ 
* ĂSichelgrundñ 
* ĂUntere MarktstraÇeñ 

 

 

Übernahme in den Bebauungsplan 

Im Zuge der geplanten Erstreckung des Bebauungsplanes für den Hauptsiedlungsraum von 

Sieghartskirchen werden daher die geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplanes 

bez¿glich der Festlegung von Bereichen mit ĂNachhaltiger Bebauungñ im ĂBauland-Kerngebiet 

(BK)ñ und ĂBauland-Wohngebiet (BW)ñ, die Umwidmung von ĂBauland-Betriebsgebiet (BB)ñ in 

ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ und die sonstigen kleinflªchigen  nderungen im Bereich von 

Verkehrsflächen in den Bebauungsplan übernommen. Ausführliche Begründungen dieser 

geplanten Widmungsänderungen finden sich im parallel zur Änderung des Bebauungsplanes 

zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegenden ĂErlªuterungsberichtñ (PZ: SIHA-FÄ24ï12392-E) 

zur der Änderung des Flächenwidmungsplanes. 
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2.4 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ / EUROPASCHUTZGEBEITE / NÖ-
ARTENSCHUTZVERORDNUNG 

* NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTLEGUNGEN DES LANDES NÖ 

Der überwiegende Teil des Gemeindegebietes von Sieghartskirchen liegt innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes "Wienerwald" (vgl. LGBl.Nr. 5500/36 idgF.) sowie im 

Biosphªrenpark ĂWienerwaldñ (vgl. LGBl.Nr. 5760 idgF.). 

Die geplanten Festlegungen des Bebauungsplanes f¿r den Hauptort ĂSieghartskirchenñ liegen 

daher ebenfalls innerhalb von Flächen, die von naturschutzrechtlichen Bestimmungen des 

Landes Niederösterreich betroffenen sind. 

 

* EUROPASCHUTZGEBIETE 

Innerhalb des Gemeindegebietes der MGM Sieghartskirchen sind zahlreiche, von ĂNatura 

2000ñ-Festlegungen betroffene Flächen festgelegt (FFH- bzw. VS-Gebiet Nr. 11 ĂWienerwald 

- Thermenregionñ).  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes, der die Baulandflächen im Hauptort von 

Sieghartskirchen betrifft, liegt daher ebenfalls teilweise innerhalb von Flächen, die von 

ĂNatura2000 FestlegungenĂ betroffenen sind. Zu Überlagerungen kommt es jedoch lediglich 

im Bereich im Bereich von Grünlandwidmungen. 

 

* ARTENSCHUTZ 

Im Hinblick auf die NÖ-Artenschutzverordnung (LGBl.Nr. 5500/2 idgF.) ist festzustellen, 

dass die geplanten Änderungen und Neufestlegungen des Bebauungsplanes ausschließlich 

bereits rechtskräftig gewidmetes Wohnbauland innerhalb der Baulandumhüllenden von 

ĂSieghartskirchenñ betreffen und demnach im Hinblick auf geschützte Pflanzen- und Tierarten 

gem. NÖ Artenschutzverordnung (LGBl. 5500/2 idgF.) - keine relevanten Auswirkungen zu 

erwarten sind. 

 

Weiters ist bezüglich der nunmehr geplanten Festlegungen von Bebauungshöhen, 

Bebauungsweisen oder der bebaubaren Flächen und somit der Ausnutzbarkeit der 

Baulandflächen festzustellen, dass die geplanten Regelungen auf den in der Natur 

vorhandenen Baubestand und den für die einzelnen Siedlungsbereiche typischen, 

bestehenden Bebauungsstrukturen aufbauen.  

Unter diesem Gesichtspunkt, ist daher auch von keinen negativen Auswirkungen auf 

geschützte Pflanzen- und Tierarten gemäß NÖ Artenschutzverordnung (LGBl.Nr. 5500/2 

idgF.) auszugehen.  

 

Anmerkung: Die vorliegenden Unterlagen über die geplanten Änderungen und 

Neufestlegungen des Bebauungsplanes werden der Abteilung RU1 in zweifacher 

Ausfertigung zur eventuellen Weiterleitung an die beim Amt der NÖ-Landesregierung für die 

Beurteilung der Landschaftsschutzgebietsverträglichkeit, der Europaschutzgebiets-

Verträglichkeit und dem Artenschutz zuständige Abteilung übermittelt. 
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3. BESTANDSERHEBUNG UND STRUKTURKONZEPT 

 
3.1 BESTANDSERHEBUNG 
Am Beginn der Ausarbeitung des Bebauungsplanes standen mehrere Begehungen bzw. 

Befahrungen des Planungsraumes, um die wesentlichen Bestandselemente für jedes 

Grundstück erfassen zu können (aktueller Baubestand, wichtigste Bestandsmerkmale eines 

jeden Grundstückes bzw. die Lage von Gebäuden und Grundstücksgrenzen, den Verlauf von 

Straßen und Wegen in der für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erforderlicher 

Genauigkeité). Mit der Erhebung der Siedlungsstrukturen des Gemeindegebiets wurde 

bereits im Juli 2022 begonnen. Diese wurde seither mehrmals ergänzt und aktualisiert. 

 

Die Vorortaufnahmen wurden durch Unterlagen der Gemeinde (Teilungs- und Lagepläne 

aus Bauakten), Naturstandsdaten sowie einer Auswertung von Orthofotos ergänzt. 

 

Im Zuge der Erhebung wurden folgende Informationen zu Siedlungs- und Nutzungsstrukturen 

gewonnen: 

Gebäudestruktur: 

+ Nutzung der Hauptgebäude (Wohngebäude, Betriebs- bzw. Wirtschaftsgebªude,é)  

+ Lage der Gebäude und deren Situierung auf den einzelnen Grundstücken (Gebäude, 

die aufgrund des Luftbildes, der Erhebung vor Ort (strichlierte Randlinie) den Gebäudebestand der DKM 

04/2022 ergänzen, sind nur bedingt als lagerichtig anzusehen ist.) 
+ Nebengebªude (Garagen, Schuppen, Gartenhªuser,é) 

+ Gebäudehöhe (die erhobenen Gebäudehöhen der Hauptgebäude werden den ĂBauklassen" gem. 

§31 (2) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 zugeordnet). 

+ unbebaute Bauplätze bzw. Bauplätze, die sich zum Zeitpunkt der Bestandserhebung 

in Bau befanden 
 

Verkehrsstruktur: 

+ Öffentliche Parkplätze 

+ Private Parkplätze bei Geschoßwohnbauten oder Betrieben 

+ Haus- bzw. Grundstückszufahrten 

+ Öffentliche Wege, wichtige Fußwegverbindungen 
 

Grünstruktur: 

+ Parkanlagen, Plätze 

+ Spiel- und Sportflächen 

+ Friedhöfe 

+ Garten- und Hofflächen 

+ Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

+ Gewässer mit Uferbegleitvegetation 

+ Waldflächen 

+ Gärtnerei 

+ ungenutzter Bauplatz, ĂGstettenñ, verwilderter Garten 

+ Lagerflächen und betrieblich genutzte Freiflächen 

+ Straßenbegleitgrün 
 

Darauf aufbauend können die Baulandflächen von Sieghartskirchen in mehrere 

Siedlungstypen mit unterschiedlichen Bebauungsstrukturen unterteilt werden. (vergl. 

Kapitel Ă3.2 Strukturkonzeptñ) 
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Die Ergebnisse der Grundlagenerhebung sind in der beiliegenden Plandarstellung 

ĂBESTANDSERHEBUNGò (M 1:2000, 1 Blatt) dargestellt und bilden eine wesentliche 

Grundlage für die, für die Festlegung der Bebauungsbestimmungen im Bereich der von der 

Erstreckung des Bebauungsplanes betroffenen Baulandflächen von Sieghartskirchen.  
 

FOTODOKUMENTATION: 
Die folgende Fotodokumentation soll einen Eindruck über die Bebauungs- und 
Nutzungsstrukturen im Planungsgebiet und auf den daran angrenzenden Flächen vermitteln: 

Abbildung: Blick in Richtung Westen auf die geschlossene Straßenrandbebauung entlang der α²ƛŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά 
(Quelle: eigene Aufnahme, 25.07.2024) 

 

Abbildung: Blick entlang des Straßenzuges der α²ƛŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά in Richtung Osten (Quelle: eigene Aufnahme, 

25.07.2024) 
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Abbildung: Blick entlang der αtǊŜǖōŀǳƳŜǊǎǘǊŀǖŜά in Richtung Süden vom .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ α½ǿŜƛƎǎǘŜƭƭŜ ŘŜǎ wƻǘŜƴ 
YǊŜǳȊŜǎά (Quelle: eigene Aufnahme, 14.10.2024) 

Abbildung: Blick Ǿƻƴ ŘŜǊ α[ƛƴȊŜǊ {ǘǊŀǖŜά ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ Kirche von Sieghartkirchen (Quelle: eigene Aufnahme, 

14.10.2024) 

mailto:raumplanung@haselberger.eu


MARKTGEMEINDE SIEGHARTSKIRCHEN             Seite 19 

BEBAUUNGSPLAN 2024                    PZ: SIHA ς B1 ς 12029 - E 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

DI SUSANNE HASELBERGER ______ 
INGENIEURBÜRO für RAUMPLANUNG  und RAUMORDNUNG                                      WIEN, IM OKTOBER 2024 

Vorm. RAUMPLANUNGSBÜRO DI KARL SIEGL 

1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26-28/2 
Tel:  01 - 489 35 52   Email:  raumplanung@haselberger.eu               

 

Abbildung: Blick ŀǳŦ Řŀǎ wŀǘƘŀǳǎ Ǿƻƴ {ƛŜƎƘŀǊǘǎƪƛǊŎƘŜƴ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǊ α²ƛŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά (Quelle: eigene Aufnahme, 

25.07.2024) 

 

Abbildung: Blick Richtung Norden entlang der α²ƛŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά (Quelle: eigene Aufnahme, 14.10.2024) 
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Abbildung: Blick Richtung Norden auf die Mehrfamilienhäuser östlich der α¢ǳƭƭƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά (Quelle: eigene 

Aufnahme, 14.10.2024) 

 

Abbildung: .ƭƛŎƪ Ǿƻƴ ŘŜǊ α¢ǳƭƭƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά wƛŎƘǘǳƴƎ bƻǊŘƻǎǘŜƴ auf einen Geschoßwohnbau im Norden von 

Sieghartskirchen (Quelle: eigene Aufnahme, 25.07.2024) 
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Abbildung: Blick auf die Einfamilienhäuser im Bereich der α¢ǸǊƪŜƴƎŀǎǎŜά (Quelle: eigene Aufnahme, 14.10.2024) 

 

Abbildung: Blick auf die Einfamilienhäuser ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ α.ŀōƻƭƴŀǎǘǊŀǖŜά  (Quelle: eigene Aufnahme, 14.10.2024) 
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Abbildung: Blick in Richtung Nordosten auf das nordöstliche Siedlungsgebiet von Sieghartskirchen im Bereich 
östlich der α[ƛƴȊŜǊ {ǘǊŀǖŜ όB1)ά ǳƴŘ α{ƛŎƘŜƭƎǊǳƴdά  (Quelle: eigene Aufnahme, 14.10.2024) 

 
 

 

Abbildung: Blick Richtung Süden zum YǊŜǳȊǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ αtǊŜǖōŀǳƳŜǊǎǘǊŀǖŜά ǳƴŘ αDŜǊŜǊǎŘƻǊŦŜǊǎǘǊŀǖŜά (Quelle: 

googlemaps, Bildaufnahme Datum: 02/2024, abgerufen am 17.09.2024) 
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Abbildung: Blick Richtung Norden zum YǊŜǳȊǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ αtǊŜǖōŀǳƳŜǊǎǘǊŀǖŜά ǳƴŘ α²ŀǎǎŜǊƎŀǎǎŜά und auf das 
Ortszentrum (Quelle: googlemaps, Bildaufnahme Datum: 02/2024, abgerufen am 17.09.2024) 

 
 

Abbildung: Blick Richtung hǎǘŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎŜƴ Ȋǳ ōŜƛŘŜƴ {ŜƛǘŜƴ ŘŜǊ αYƭŜƛƴŜƴ ¢ǳƭƭƴά und die 
9ƛƴŦŀƳƛƭƛŜƴƘŀǳǎōŜōŀǳǳƴƎ ƴǀǊŘƭƛŎƘ ŘŜǊ α²ƛŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜά ƛƳ hǎǘŜƴ Ǿƻn Sieghartskirchen im Bildhintergrund.  
(Quelle: googlemaps, Bildaufnahme Datum: 02/2024, abgerufen am 17.09.2024) 
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3.2 STRUKTURKONZEPT  

Aufbauend auf die Bestandserhebung und den Festlegungen des rechtskräftigen 

Flächenwidmungsplanes wurde für den Siedlungsraum von Sieghartskirchen ein 

Strukturkonzept im Maßstab 1:2000 erarbeitet (siehe umseitig beiliegenden 

Plandarstellung ĂStrukturkonzeptò, 1 Blatt).  

 

Die ĂStrukturanalyseñ besteht aus einem planlichen Teil und einem Textteil. Aufgrund der 

Informationen aus der Grundlagenerhebung wurden die Baulandflächen des 

Bearbeitungsgebiets in insgesamt acht ĂSiedlungstypenñ gegliedert.  

Für die unbebauten Baulandbereiche wird entsprechend der Lage innerhalb des 

Siedlungskörpers von Sieghartskirchen, der angrenzenden Bebauungsstrukturen und der 

bestehenden Widmungsfestlegungen ein ĂSiedlungstypñ ¿bernommen und zugewiesen.  

 

Ausgehend von der Beschreibung des Ist-Zustandes (siehe die Plandarstellung 

ĂBestanderhebungñ, wobei sich die eingetragenen Gebªude, deren Hºhe und Lage auf den 

vorhandenen Baubestand zum Zeitpunkt der Erhebung bezieht) wird f¿r jeden ĂSiedlungstypñ 

die angestrebte ĂZielsetzungñ (zukünftige Entwicklung oder Erhaltung bestimmter 

Bebauungsstrukturen) abgeleitet. Die angestrebten Ziele bzw. Grundsätze werden 

anschließend in Festlegungen und Bestimmungen des Bebauungsplanes umgesetzt. Die 

umseitig folgenden Tabellen beschreiben für jeden der acht ĂSiedlungstypenñ den Ist-

Zustand, die geplanten Ziele für diese Bereiche und die Umsetzung dieser in Festlegungen 

und Bestimmungen im Bebauungsplan. 

 

Durch die generalisierte und übersichtliche Darstellung ist das ĂStrukturkonzeptñ sowohl 

als Ergänzung zur Bestandserhebung als auch als Begründung für einen Großteil der 

Festlegungen im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanes heranzuziehen. 

 

Das Konzept stellt eine Vorstufe des Bebauungsplanes dar, in der (teilweise auf 

vereinfachte Weise) die zukünftigen Inhalte des Bebauungsplanes schematisch und 

anschaulich dargestellt werden. 

 

Die Ergebnisse dieser Grundlagenerhebung in Kombination mit der Einteilung in 

unterschiedliche ñSiedlungstypenñ, bilden eine wichtige Entscheidungsgrundlage und 

es werden daraus - in Abstimmung mit den Gemeindevertretern - die wesentlichen Ziele für 

die Festlegungen des Bebauungsplanes abgeleitet. 

 

Anmerkung: Vergleichbare Bebauungsstrukturen mit unterschiedlichen Bebauungshöhen 

werden zu einem ĂSiedlungstypñ zusammengefasst.  
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GESCHLOSSENE STRASSENRANDBEBAUUNG  

MIT EINER BEBAUUNGSHÖHE GEMÄSS BAUKLASSE I,II BZW. EINER HÖCHSTZULÄSSIGEN 
GEBÄUDEHÖHE VON 10M 

 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur 
Im historischen Ortskern überwiegt die 
geschlossene Straßenrandbebauung 
rund um den ĂHauptplatzñ, entlang der 
ĂPreßbaumerstraÇeñ und der ĂLinzer 
StraÇeñ. Entlang der ĂFeldgasseñ, ab-
schnittsweise in der ĂWiener StraÇeñ, zu 
groÇen Teilen in der ĂUnteren Markt-
straßeñ sowie der ĂBerggasseñ sind die 
Hauptgebäude ebenfalls in der ge-
schlossenen Bebauungsweise errichtet. 
Entlang der Hintausbereiche in der 
ĂNuÇgasseñ ist die Bebauung meist in 
der geschlossenen Bebauungsweise 
errichtet. Vereinzelt bzw. in Gruppen 
sind geschlossen bebaute Grundstücke 
im gesamten Siedlungsgebiet vor-
zufinden, wie in der ĂAhornstraßeñ, 
ĂBirkengasseñ, ĂGartengasseñ, ĂNeu-
gasseñ, ĂWassergasse/ Elsbachgasseñ. 

Die geschlossene Bebauung ist meist 
direkt an der Straßenfluchtlinie bzw. 
vereinzelt an der vorderen 
Baufluchtlinien errichtet und weist nur 
geringe seitliche Bauwiche auf. 
  

- Erhaltung und Absicherung des 
ortsbildprägenden Erscheinungs-
bildes der geschlossenen 
ĂStraÇenrandbebauungñ und des dicht 
bebauten Charakters des Ortskerns 

- Berücksichtigung des Baubestand 
bzw. Schluss von Baulücken  

- Berücksichtigung der Lage der 
Gebäude zur Straße 

- Schaffung von Entwicklungs-
möglichkeiten unter Bewahrung des 
charakteristischen Orts- und 
Straßenbildes 

- Vermeidung von Feuermauern an 

seitlichen Grundstücksgrenzen im 
¦bergangsbereich zwischen Ăoffenerñ 
und Ăgeschlossenerñ Bebauungs-
weise, Absicherung von seitlichen 
Bauwichen, Zugªngen,é 

Ą seitliche Baufluchtlinien 
 

 

¶ ăGeschlosseneò Bebauungsweise 

¶ Anbauverpflichtung bzw. im Einzelfall 
ăpunktweise Anbauverpflichtungò an 
die Straßenfluchtlinie oder an eine 
vordere Baufluchtlinie  

¶ Anbaumöglichkeit (außerhalb des 
Ortskerns) an eine Baufluchtlinie bzw. an 
die Straßenfluchtlinie, wenn die 
Bebauung unregelmäßige Abstände zur 
Straßenfluchtlinie aufweist oder die 
Gebäude aufgrund der 
Grundstückskonfiguration abgestuft zur 
Straßenfluchtlinie hin angeordnet sind. 

¶ Festlegung der vorderen 
Baufluchtlinie an den 
Gebäudebestand (B) 

¶ Festlegung von seitlichen 
Baufluchtlinien  

 

Gebäudehöhe  

Bebauung mit überwiegend ein und 
zwei oberirdischen Geschoßen, 
vereinzelt ein zusätzliches 
zurückversetztes Geschoß oder 
ausgebautes Dachgeschoß 

Die Gebäudehöhe wechselt zwischen 
ĂBauklasse I und IIñ, keine 
durchgehenden einheitlichen 
Gebäudehöhen entlang der einzelnen 
Straßenzüge. 

- Festlegung einer einheitlichen 
Bebauungshöhe und  Berück-
sichtigung des Bestandes 

Ą Absicherung eines harmonischen 
Straßenbildes durch eine einheitliche 
Höhenentwicklung 

- Schaffung von Entwicklungs-
möglichkeiten (Aufstockungen) Ą 
Errichtung von bis zu 3 oberirdischen 
Geschoßen bzw. Bestandsab-
sicherung von höheren Gebäuden  

¶ Überwiegend Festlegung von 
ăBauklasse I,IIò.  

¶ In 2 Bereichen eine ăhöchstzulässige 
Gebäudehöhe von 10mò 

¶ Ber¿cksichtigung der ĂHangsituationñ im 
nordöstlichen Bereich des 
Siedlungsgebietes: Festlegung von 
ĂBauklasse I,TII (bergseitige Bauklasse 
I, alle sonstigen Schauseiten BK II) 

¶ Punkt 6  der Textliche Bebauungs-
vorschriften  Ą Errichtung eines 
Steildaches straßenseitig  

Bebauungsdichte  

Unterschiedliche Nutzungen (Dienst-
leistung, Gastronomie, Handel u. 
Kleingewerbe, Wohngebäuden, land-
wirtschaftlichen Betrieben) und 
unterschiedliche Parzellengrößen 
ergeben unterschiedliche Bebauungs-
dichten, kaum unbebaute Parzellen. 

- Erhaltung der historisch 
gewachsenen Bebauungsstruktur 
- Berücksichtigung des Baubestandes 

- Verdichtungsmöglichkeiten inner-
halb der vorhandenen Strukturen so-
wie Absicherung von Nachverdich-
tungspotenzial von zentral liegenden 
Baulandflächen  

- Dichte entsprechend Lage, Bestand 
und den Parzellengrößen 

 

ǒ Festlegung einer Bebauungsdichte 
von 35% bis zu 80%, sowie vereinzelt 
85% bzw. Regelung der 
Bebauungsdichte mittels einer 
ăMaximal bebaubaren Fläche MBFò 

MBF = 175m² + 5% des Bauplatzes 
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LEICHT BIS MÄSSIG VERDICHTETE BAULANDBEREICHE ï WOHNBEBAUUNG 
 

IN OFFENER BEBAUUNGSWEISE UND IN ĂBAUKLASSE I,IIñ, ĂII,IIIñ, ĂIII,IVñ, ĂIVñ BZW. 
EINER HÖCHSTZULÄSSIGEN GEBÄUDEHÖHE VON 9,5m bzw. 11m 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  
Dieser Siedlungstyp ist nur vereinzelt, 
umgeben von anderen, sowohl 
bezüglich der Bebauungsweise als 
auch von der Bebauungshöhe und der 
damit verbundenen Verdichtung 
abweichenden Bebauungsstrukturen, 
innerhalb des Planungsgebiets 
vorzufinden.  
Die zwei- bis max. viergeschoßigen 
Wohngebäude in offenen Bebauungs-
weise findet man meist entlang den 
Hauptverkehrsachsen ("Preßbaumer-
straßeñ, Leopold-Grünzweig-StraÇeñ, 
Tullner StraÇeñ, ĂWassergasseñ). 
Die großvolumigen Gebäude sind mit 
unterschiedlichen Vorgartentiefen zur 
Straßenfluchtlinie errichtet. 
Der Unterschied zum Umgebungs-
bereich ergibt sich hauptsächlich 
aufgrund der Anzahl der 
Wohngebäude bzw. Wohneinheiten 
auf den Grundstücken, die Dichte ist 
nicht wesentlich höher als bei den 
angrenzenden Grundstücken. 
Es gibt noch einige unbebaute Flächen 
im Bereich  ĂKoglerstraÇeñ, ĂNuÇgasse/ 
Gratschweingasseñ, ĂLinzer StraÇeñ, 
ĂUntere MarktstraÇeñ und ĂTullner 
StraÇeñ. 

 
- Für die bestehenden 
mehrgeschoßigen Wohnbauten wird 
der Baubestand als Grundlage für die 
Festlegungen der Bebauungs-
bestimmungen des Bebauungsplanes 
herangezogen. 
 
- Die Festlegung der 
Bebauungsbestimmungen ist auf 
einzelne Bereiche beschränkt. 
 
- Erweiterungen sind aufgrund der 
bereits bestehenden Gebäudestruktur 
nur im untergeordneten Ausmaß oder 
durch Aufstockung von niedrigeren 
Gebäuden oder Gebäudeteilen 
möglich. 

 
 

 

 

Je nach Baubestand und Lage im 
Siedlungsgebiet 

¶ ăOffeneò Bebauungsweise 

¶ Entsprechend dem Baubestand bzw. 
der Lage innerhalb des 
Siedlungsgebiets Festlegungen 
einer vorderen Baufluchtlinie oder 
Anbaumöglichkeit direkt an der 
Straßenfluchtlinie  

¶ Festlegung der vorderen 
Baufluchtlinie an den 
Gebäudebestand (B) 

 

Gebäudehöhe  

Bebauungshöhe variiert zwischen 
zwei, drei und vier Geschoßen. 

 

- Der Bestand wird als Grundlage für 
die Festlegungen des Bebauungs-
planes herangezogen. 
- Erweiterungen sind auf den bereits 
bebauten Grundstücken aufgrund der 
bestehenden Bebauung nur im 
untergeordneten Ausmaß möglich. 
 

 

¶  Entsprechend dem Baubestand: 
Bauklasse ăI,IIò, Bauklasse ăII,IIIò , 
Bauklasse ăIII,IVò, Bauklasse ăIVò 
bzw. einer ăhºchstzulªssigen 
Gebªudehºhe von 9,5m bzw. 11mò  

Bebauungsdichte 

Die bestehende Bebauungsdichte ist 
aufgrund der unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen, des vorhandenen 
Baubestandes und der bestehenden 
Gebäudehöhe und der Lage innerhalb 
des Siedlungsgebiets nicht einheitlich. 

- Der Bestand ist als Grundlage für die 
Festlegungen der Bebauungsdichte 
maßgebend. 
- Erweiterungen sind aufgrund der be-
reits bestehenden Gebäudestruktur 
nur im untergeordneten Ausmaß 
möglich. 
 

¶  Festlegung einer Bebauungsdichte 
von 35% bis zu 50%  
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LOCKERE BEBAUUNGSSTRUKTUR IN ĂOFFENER 

BEBAUUNGSWEISEñ UND BAUKLASSE I,II 
 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur 

Der überwiegende Teil der ein- und 
zweigeschoßigen, lockeren Ein- und 
Zweifamilienhaussiedlungen ist in der 
Ăoffenen Bebauungsweiseñ errichtet. 
Auf den Baulandflächen im Bereich der  
Ortseinfahrten (ĂPreßbaumerstraßeñ, 
ĂWiener StraÇeñ) sowie großflächig im 
Bereich ĂGratschweingasseñ, 
ĂSchneeleitensiedlungñ sowie 
¿berwiegend im Bereich ĂUntere 
MarktstraÇeñ, ĂSichelgrundñ überwiegt 
die lockere Bebauungsstruktur. 

Kupplungen an einer gemeinsamen 
Grundgrenze erfolgen nur über im 
seitlichen Bauwich errichtete 
Nebengebäude. 

Diese Bebauungsform überwiegt neben 
der Ăgeschlossenenñ Straßenrand-
bebauung innerhalb der Siedlungs-
struktur von Sieghartskirchen. 

Die Bebauung hält meist zumindest 
einen Abstand von 2-3m zur 
Straßenfluchtlinie ein. Vereinzelt sind 
die Gebäude auch direkt an der 
Straßenfluchtlinie errichtet. 

Es gibt noch einige Baulücken und 
vereinzelt auch größere unbebaute 
Bereiche im Siedlungsgebiet. 
 

- Erhaltung der bestehenden lockeren 
Bebauungsstruktur, entsprechend dem 
vorhandenem Baubestand 

- Trennung zwischen Ăoffenerñ und 
Ăgekuppelterñ Bebauungsweise zur 
Vermeidung von Feuermauern an den 
seitlichen Grundgrenzen 

- Festlegung von Baufluchtlinien unter 
Berücksichtigung des Baubestandes 

- Erhaltung der Vorgärten und der 
straßenseitigen Freiräume 

 

¶ ăOffeneò Bebauungsweise aufgrund 
des vorhandenen Baubestandes  

Ăoffen oder gekuppelt wahlweiseñ oder 
die Ăeinseitig offeneñ Bebauungsweise  
Ą siehe umseitige ĂStrukturtypenñ 

¶ Festlegung von vorderen 
Baufluchtlinien im Abstand von 2m 
bzw. 3m  

¶ Vereinzelt besteht eine 
Anbaumöglichkeit direkt an der 
Straßenfluchtlinie bzw. in Einzelfällen  
ist die Baufluchtlinie am 
Gebªudebestand (ăBò) festgelegt. 

¶ Keine Anbauverpflichtung an die 
vordere Baufluchtlinie 

¶ Festlegung von seitlichen 
Baufluchtlinien zur Vermeidung von 
Feuermauern im Übergang zur 
Ăgeschlossenen Bebauungsweiseñ 

Gebäudehöhe  

Die Gebäude weisen meist ein oder 
zwei oberirdische Geschoße auf, 
vereinzelt gibt es Gebäude mit drei 
Geschoßen (ausgebautes 
Dachgeschoß, zurückversetztes 
Geschoß). 

- Erhalt und Absicherung der 
bestehenden Siedlungsstruktur 
- Erweiterungsmöglichkeiten ï 
Aufstockung, Ermöglichung 
energiesparender Bauformen (bis zu 3 
oberirdische Geschoße innerhalb der 
Bauklasse II) 
- Gleichstellung aller Grundstücke 
durch einheitliche Bebauungshöhe  

¶  ăBauklasse I,IIò 

¶ Ber¿cksichtigung der ĂHangsituationñ 
im nordöstlichen sowie südöstlichen 
Bereich des Siedlungsgebietes Ą 
Festlegung von ĂBauklasse I,TII 
(bergseitig Bauklasse I, alle sonstigen 
Schauseiten BK II) 

Bebauungsdichte 

Die bestehende Bebauungsdichte ist 
aufgrund der unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen, des vorhandenen 
Baubestandes innerhalb der einzelnen 
Siedlungsgebiete nicht einheitlich. 

- Erhaltung der lockeren, in Gärten 
eingebetteten Ein- und Zweifamilien-
hausbebauung, mit einer vom bereits 
vorhandenen Baubestand abhängigen 
Erweiterungsmöglichkeit bis zu einem 
für diesen Siedlungstypus 
charakteristischen Dichtewert (ca. 30-
50%). 
 

Festlegung einer max. 
Bebauungsdichte zwischen 35% und 
50%, vereinzelt 60% (im Bereich der 
Widmung ĂBKNñ), bzw. Verzicht auf die 
Festlegung einer Dichte im Bereich des 
Rathauses oder mittels einer ăMaximal 
bebaubaren Flªche MBFò (MBF = 
175m² + 5% des Bauplatzes) 

mailto:raumplanung@haselberger.eu


MARKTGEMEINDE SIEGHARTSKIRCHEN             Seite 28 

BEBAUUNGSPLAN 2024                    PZ: SIHA ς B1 ς 12029 - E 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

DI SUSANNE HASELBERGER ______ 
INGENIEURBÜRO für RAUMPLANUNG  und RAUMORDNUNG                                      WIEN, IM OKTOBER 2024 

Vorm. RAUMPLANUNGSBÜRO DI KARL SIEGL 

1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26-28/2 
Tel:  01 - 489 35 52   Email:  raumplanung@haselberger.eu               

 

 

 

LOCKERE BEBAUUNGSSTRUKTUR IN ĂOFFENER ODER GEKUPPELTER 
 

BEBAUUNGSWEISE WAHLWEISEñ, BAUKLASSE I,II 
 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  
In einigen Bereichen sind 
Hauptgebäude innerhalb der lockeren 
Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen 
neben der ăoffenenò auch in der 
Ăgekuppeltenò Bebauungsweise 
errichtet. Der vorhandene Bestand 
weist diese gemischte 
Bebauungsstruktur zw. ĂAmalien-
straßeñ und ĂWaldgasseñ, im ºstlichen 
Bereich der ĂGerersdorferstraÇeñ sowie 
im südlichen Bereich der 
ĂSchneeleitensiedlungñ auf. 

Die Kupplung erfolgt an der 
gemeinsamen, seitlichen Grundgrenze 
über das Hauptgebäude. 
Der Abstand der Hauptgebäude zur 
Straßenfluchtlinie ist nicht einheitlich, 
weist aber meist zumindest einen 
Bauwich von 2m zur Straßenfluchtlinie 
auf. 
Vereinzelt noch unbebaute Flächen, die 
zum überwiegenden Teil noch 
landwirtschaftlich genutzt werden. 

- Erhaltung der bestehenden lockeren 
Bebauungsstruktur, entsprechend dem 
vorhandenem Baubestand 

- Ermöglichung der Ăoffenenñ und der 
Ăgekuppeltenñ Bebauungsweise dem 
Bestand entsprechend 

- Festlegung der Ăgekuppeltenñ 
Bebauungsweise für unbebaute 
Grundstücke, die an ein in der 
gekuppelten Bebauungsweise 
errichtetes Hauptgebäude grenzen 
Ą Vermeidung von Feuermauern 

-  Entsprechende Abgrenzung in 
Siedlungseinheiten oder Baublöcken 
mit bestehender Ăoffenerñ und 
Ăgekuppelterñ Bebauungsweise zur 
Vermeidung von zu kleinteiligen 
Abgrenzungen 

- Festlegung von Baufluchtlinien unter 
Berücksichtigung des Baubestandes 

- Erhaltung der Gärten und 
straßenseitigen Freiräume 

¶ Festlegung der Ăoffenen oder 
gekuppeltenò Bebauungsweise 
wahlweise  aufgrund des vorhandenen 
Baubestandes  

¶ Festlegung von vorderen 
Baufluchtlinien überwiegend im 
Abstand von 2m oder 3m 

¶ keine Anbauverpflichtung an die 
vordere Baufluchtlinie 

 

Gebäudehöhe  

Die Gebäude weisen meist ein oder 
zwei  Geschoße auf. 

- Erhaltung der bestehenden 
Siedlungsstruktur 
- Erweiterungsmöglichkeit durch 
Aufstockung innerhalb der Bauklasse II 
(8m)  
- Gleichstellung aller Grundstücke 
durch eine einheitliche 
Bebauungshöhe  
- Ermöglichung energiesparender 
Bauformen 

¶ Bauklasse I,II  

¶ Ber¿cksichtigung der ĂHangsituationñ 
im östlichen Bereich des 
Siedlungsgebietes: Festlegung von 
ĂBauklasse I,TIIñ (bergseitig Bauklasse 
I, alle sonstigen Schauseiten BK II) 

 

 

Bebauungsdichte  

Die bestehende Bebauungsdichte ist 
aufgrund der unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen, des vorhandenen 
Baubestandes innerhalb des 
Siedlungsgebiets nicht einheitlich. 

 

- Erhaltung der lockeren, in Hausgärten 
eingebetteten Ein- und Zweifamilien-
hausbebauung 

ï Absicherung der vorhandenen 
Struktur durch eine an den Bauplatz 
angepasste Bebauungsdichte 

 - Maßvolle Erweiterungs-
möglichkeiten, aber keine zu starke 
Verdichtung innerhalb der lockeren 
Struktur der Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung 

¶  Festlegung einer max. 
Bebauungsdichte mittels einer 
maximal bebaubaren Fläche ăMBFò 
(175m² + 5% jenes Teiles des 
Bauplatzes, der gemäß Bebauungsplan 
in der Festlegung ĂMBFñ liegt. 
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EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUSBEBAUUNG IN AUSSCHLIESSLICH 
ĂGEKUPPELTER BEBAUUNGSWEISEñ, EINER H¥CHSTZULÄSSIGEN 

GEBÄUDEHÖHE VON BAUKLASSSE I,II 
 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  
Vereinzelt sind Hauptgebäude 
innerhalb der zum überwiegenden Teil 
lockeren Ein- und Zweifamilien-
hausbebauung in der ăgekuppeltenò 
Bebauungsweise errichtet.  
Im umgebenden Baubestand sind 
ansonsten nur Gebªude in Ăoffenerñ 
oder Ăgeschlossenerñ 
Bebauungsweise vorhanden  
 

Die Kupplung an der gemeinsamen 
Grundgrenze erfolgt über das 
Hauptgebäude. 
 

Der Abstand der Hauptgebäude zur 
Straßenfluchtlinie ist aufgrund der 
Grundstückskonfiguration zum Teil 
uneinheitlich. 
 

- Erhaltung der bestehenden 
Bebauungsstruktur 
- enge Abgrenzung des 
Siedlungstypus durch Beschränkung 
der gekuppelten Bebauungsweise auf 
an einer gemeinsamen 
Grundstücksgrenze gekuppelten 
Hauptgebäude entsprechend dem 
vorhandenem Baubestand  
- KEINE Mischung von Ăoffener und 
gekuppelterñ Bebauungsweise, da 
sich diese Mischung nicht im 
Baubestand widerspiegelt. 
- Festlegung der ausschließlich 
Ăgekuppeltenñ Bebauungsweise nur 
für bebaute Grundstücke  

Ą Vermeidung von Feuermauern 

¶ Ausschließlich ăgekuppelteò 
Bebauungsweise 

¶ Festlegung von vorderen Baufluchtlinien 
teilweise an den Gebªudebestand (ăBò) 
oder meist im Abstand von 2m bzw. 3m 

 

Gebäudehöhe  

Die Gebäude weisen ein oder zwei 
Geschoße auf. 

 

- Erhaltung der bestehenden Struktur, 
Eingliederung in den umgebenden 
Bestand 
- Erweiterungsmöglichkeiten 
(Aufstockung) 

- Energiesparende Bauformen  
- Vermeidung von Feuermauern  
- Gleichstellung aller Grundstücke 
durch eine einheitlichen 
Bebauungshöhe 
 

¶ Bauklasse I,II  

¶ Ber¿cksichtigung der ĂHangsituationñ im 
östlichen Bereich des Siedlungsgebietes: 
Festlegung von ĂBauklasse I,TII 
(bergseitige Bauklasse I, alle sonstigen 
Schauseiten BK II) 

 

Bebauungsdichte  

Die bestehende Bebauungsdichte ist 
trotz unterschiedlicher Lage im 
Siedlungsgebiet einheitlich 

- Bestandssicherung - Erhaltung der 
bestehenden Bebauungsstruktur und 
Anpassung der möglichen 
Bebauungsdichte an den 
vorhandenen Baubestand 
- Erweiterungsmöglichkeiten, aber 
keine starke Verdichtungsmöglichkeit 
 

¶  Festlegung einer max. Bebauungsdichte 
mittels einer ăMBFò (175m² + 5% jenes 
Teiles des Bauplatzes, der gemäß 
Bebauungsplan in der Festlegung ĂMBFñ 
liegt. 
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LOCKERE BEBAUUNGSSTRUKTUR IN ĂEINSEITIG OFFENER 
BEBAUUNGSWEISEñ UND BAUKLASSE I,II 

 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  

Diese Bebauungsweise ist nur 
vereinzelt innerhalb des Siedlungs-
gebiets vorzufinden. 
 

Das Hauptgebäude ist an einer 
seitlichen Grundgrenze angebaut, die 
angrenzenden Grundstücke sind 
meist in der Ăoffenenñ oder 
Ăgeschlossenenñ Bebauungsweise 
errichtet. 
 

Die Ăeinseitig offeneñ 
Bebauungsweise ist meist nur auf 
einzelnen Parzellen beschränkt, die 
entweder sehr schmal sind oder bei 
denen die Ăgekuppelte 
Bebauungsweise nicht mehr 
anwendbar ist.  
 
Der Abstand der Hauptgebäude zur 
Straßenfluchtlinie ist aufgrund der 
Grundstückskonfiguration zum Teil 
uneinheitlich. 

- Erhaltung und Absicherung des 
vorhandenen Baubestandes 

- Abgrenzung auf einzelne  
Grundstücke beschränkt 

- Festlegung von Baufluchtlinien unter 
Berücksichtigung des Baubestandes 

- Erhaltung der Vorgärten und 
straßenseitigen Freiräume 

- Die Anordnung der Gebäude zur 
Straße entspricht meist der Lage der 
angrenzenden Bebauung. 

 

¶ ăeinseitig offeneò Bebauungsweise 

¶ Festlegung von vorderen Baufluchtlinien 
teilweise an den Gebªudebestand (ăBò) 
oder meist im Abstand von 2m bzw. 3m 

¶ Vereinzelt besteht eine Anbaumöglichkeit 
an die Straßenfluchtlinie 

Gebäudehöhe  

Die Gebäude weisen ein oder zwei 
Geschoße auf. 

 

- Erhaltung der bestehenden 
Bebauung und geringfügige 
Erweiterungsmöglichkeiten durch 
Aufstockung und Zubauten  
- Gleichstellung aller Grundstücke 
durch eine einheitlichen 
Bebauungshöhe 
- Anpassung an angrenzende 
Grundstück mit anderen 
Bebauungsstrukturen 
 

- Ermöglichung energiesparender 
Bauformen 

¶ Bauklasse I,II  

¶ Ber¿cksichtigung der ĂHangsituationñ im 
östlichen Bereich des Siedlungsgebietes: 
Festlegung von ĂBauklasse I,TII (bergseitig 
Bauklasse I, alle sonstigen Schauseiten 
BK II) 

 

Bebauungsdichte  

Die bestehende Bebauungsdichte ist 
aufgrund der unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen, des 
vorhandenen Baubestandes 
innerhalb des Siedlungsgebiets nicht 
einheitlich. 

- Bestandssicherung - Erhaltung der 
bestehenden Siedlungsstruktur und 
Anpassung der möglichen 
Bebauungsdichte an den 
vorhandenen Baubestand 

- Erweiterungsmöglichkeiten, aber 
keine starke Verdichtungsmöglichkeit 

¶  Je nach Lage im Siedlungsgebiet 
Festlegung einer max. Bebauungsdichte 
von zwischen 35% und 60%  bzw. 

¶  Festlegung einer max. Bebauungsdichte 
mittels einer ăMBFò (175m² + 5% jenes 
Teiles des Bauplatzes, der gemäß 
Bebauungsplan in der Festlegung ĂMBFñ 
liegt. 
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BETRIEBS- BZW. INDUSTRIEGEBIETSBEREICHE 

 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  

Innerhalb des Siedlungskörpers 
eingelagerte ĂBBñï Bereiche befinden 
sich nºrdlich der ĂWiener StraÇeñ, 
nºrdlich der ĂWassergasseñ bzw. 
Abschnittsweise westlich der 
ĂPreßbaumerstraÇeñ. 

Großflächigere Betriebsgebiets-
flächen befinden sich westlich der 
ĂKogler StraÇe (L2013)ñ an der 
südlichen Ortseinfahrt (BB und BI) 
sowie westlich der ĂB1ñ im Bereich der 
nördlichen Ortseinfahrt. 

Die Bebauung spiegelt die 
unterschiedlichen Anforderungen und 
Nutzungen der Gebäude für die 
einzelnen Betriebe wider. 

Die Bauten sind überwiegend in 
Ăoffenerñ oder Ăgeschlossenerñ 
Bebauungsweise und in 
unregelmäßigen Abstand zur 
Straßenfluchtlinie errichtet. 

Der Großteil der Grundstücke wird 
bereits betrieblich genutzt, nur wenige 
Reserveflächen vorhanden. 

 

 

- Absicherung des Bestandes  

- Grundlage für wirtschaftliche 
Weiterentwicklung und Erweiterungen 

- Bestandorientierte und 
umgebungsangepasste Festlegungen 

Ą Einfügung in die angrenzenden 
Bebauungsstrukturen 
 

¶ ăOffeneò oder ăgeschlosseneò 
Bebauungsweise  

¶ Festlegung von vorderen Baufluchtlinien 
teilweise an den Gebªudebestand (ăBò) 
oder im Abstand von 3m 

¶ Vereinzelt besteht eine Anbaumöglichkeit 
an die Straßenfluchtlinie  

¶ Je nach Lage innerhalb der Ortszentrums 
besteht auch eine Anbauverpflichtung 
direkt an die Straßenfluchtlinie 

¶ Keine Festlegungen im ĂBIñ 

Gebäudehöhe  

Unterschiedliche Gebäudehöhen, 
Wechsel zwischen ein-, und 
zweigeschoßigen Betriebsgebäuden 
und ïHallen 

Vereinzelnd höhere Gebäude 

- Erhaltung und Ausbaumöglichkeit 
der bestehenden Bebauung und der 
betrieblichen Nutzung  
- Absicherung der Erweiterungs-
möglichkeiten durch Aufstockung und 
Zubauten  
   

- Gleichstellung der Grundstücke in 
vergleichbarer Lage durch einheitliche 
Festlegungen 
 

¶ Festlegung der Bauklasse  I,II bzw. im 
Bereich der ĂKogler StraÇeñ (Fa. Berger) 
eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 
11m  

¶ Keine Festlegungen im ĂBIñ 

 

 

Bebauungsdichte 
Unterschiedliche Dichten aufgrund 
unterschiedlicher Parzellengrößen 
und Nutzungsstrukturen 
 
 

- Bestandssicherung und  
Erweiterungsmöglichkeiten  

- Verdichtungsmöglichkeiten 
innerhalb der vorhandenen 
betrieblichen Strukturen (Absicherung 
des Standorts) 

¶  Festlegung einer max. Bebauungsdichte 
von 50% sowie punktuell von 60% bis zu 
85% entsprechend der Umgebungsstruktur 
bzw. vorhandenen Baubestand 

¶  Im ĂBIñ eine max. Bebauungsdichte von 
60% 
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SONDERGEBIETSBEREICHE 

 

BESCHREIBUNG DES IST-
ZUSTANDES 

ZIELSETZUNG - 
ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG, 
ERHALTUNG 

ANGESTREBTE ZIELE BZW. 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
FESTLEGUNG DER 
BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Bebauungsstruktur  

Die innerhalb des Siedlungskörpers 
von Sieghartskirchen vereinzelt 
vorzufindenden ĂBSñ-Bereiche 
betreffen groÇflªchigere Ăºffentliche 
Einrichtungenñ. 

Die Volksschule im Bereich der 
ĂTullner StraÇeñ, die Mittelschule im 
Kreuzungsbereich ĂTullner StraÇe- 
Linzer StraÇeñ, den Kindergarten im 
Bereich der ĂPreÇbaumerstraÇeñ 
sowie das Schwimmbad und den 
Tennisplatz im Bereich des 
ĂGªrtnerwegsñ 

Die Bebauung spiegelt die 
unterschiedlichen Anforderungen und 
Nutzungen der Gebäude für die 
einzelnen Einrichtungen wider. 

Die Bauten sind ausschließlich in 
Ăoffenerñ Bebauungsweise und in 
unregelmäßigen Abstand zur 
Straßenfluchtlinie errichtet. 

Die Grundstücke sind zur Gänze 
bebaut bzw. werden der öffentlichen 
Einrichtung entsprechend genutzt 

 

- Absicherung des Bestandes  

- Grundlage für wirtschaftliche 
Weiterentwicklung und Erweiterungen 

- Bestands- und nutzungsorientierte 
bzw. umgebungsangepasste 
Festlegungen 
 

¶ ăOffeneò Bebauungsweise  

¶ Festlegung von vorderen Baufluchtlinien 
teilweise an den Gebªudebestand (ăBò) 
oder im Abstand von 3m 

¶ Vereinzelt besteht eine Anbaumöglichkeit 
an die Straßenfluchtlinie  

 

Gebäudehöhe 

Unterschiedliche Gebäudehöhen, je 
nach Anforderung der öffentlichen 
Einrichtung 

 

- Erhaltung und Ausbaumöglichkeit 
der bestehenden Bebauung und der 
Nutzung  
- Absicherung der Erweiterungs-
möglichkeiten durch Aufstockung und 
Zubauten  
   

- Gleichstellung der Grundstücke in 
vergleichbarer Lage durch einheitliche 
Festlegungen 
 

¶ Festlegung der Bauklasse ăIò, ăI,IIò, ăII,IIIò  
bzw. einer höchstzulässigen 
Gebäudehöhe von 11m 

 

 

Bebauungsdichte  
Unterschiedliche Dichten aufgrund 
unterschiedlicher Parzellengrößen 
und Nutzungsstrukturen 
 
 

- Bestandssicherung und  
Erweiterungsmöglichkeiten  

- Verdichtungsmöglichkeiten inner-
halb der vorhandenen Strukturen 
(Absicherung des Standorts) 

¶  Festlegung einer max. Bebauungsdichte 
zwischen 20% und 50% entsprechend 
der Umgebungs- und Nutzungsstruktur 
bzw. dem vorhandenen Baubestand 
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4. BEBAUUNGSPLAN - BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER 
FESTLEGUNGEN UND ABÄNDERUNGEN 

Aufbauend auf der Bestandserhebung und dem ĂStrukturkonzeptñ (mit den insgesamt acht 

unterschiedlichen Siedlungstypen), dem Flächenwidmungsplan und der digitalen 

Katastermappe wird der Bebauungsplan für den Ortsraum erarbeitet und auf alle 

Baulandflächen innerhalb des Hauptsiedlungsraumes von Sieghartskirchen erstreckt. 

Die bestehenden Teilbebauungspläne wurden auf ihre Aktualität hin überprüft und an die 

rechtskräftigen Festlegungen des Flächenwidmungsplanes angepasst.  

 

Die aufgrund der Verwendung der aktualisierten Katastermappe erforderlichen Korrekturen 

und Anpassungen im Bereich der drei isolierten rechtskräftigen Teilbebauungspläne wurden 

eingearbeitet und nicht in Ăroterñ Farbgebung dargestellt, da es sich hierbei nicht um 

Ăinhaltlicheñ Abänderungen handelt. Dieser Planinhalt (Verlauf von Straßenfluchtlinien und 

Baufluchtlinien, Anbaumöglichkeit, Anbauverpflichtungen, Abgrenzungen zwischen 

unterschiedlichen Bebauungsbestimmungené) wird somit wie eine Neudarstellung 

ausgeführt. 

Die inhaltlichen Änderungen bezüglich der Bebauungsbestimmungen (Bebauungsdichte, 

und Bebauungshöhe), Straßenbreiten und Straßenfluchtlinien,é im Bereich des 

Bebauungsplanes ĂBetriebsgebietszone ï Einsiedl / Gollarnñ wurden als "Schwarz-Rot"-

Darstellung ausgeführt (siehe Punkt 7. im folgenden Kapitel 4.1). 

 

Die Bearbeitung des Bebauungsplanes basiert auf der ĂDigitalen Katastermappe (DKM 

04/2024)ñ und besteht in den Auflageunterlagen aus 6 Blättern im Maßstab 1:1000. 

 
 
4.1 PLANLICHE FESTLEGUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES ï 
ÜBERARBEITUNG DER BESTEHENDEN TEILBEBAUUNGSPLÄNE UND 
ERSTRECKUNG AUF BAULANDFLÄCHEN IM HAUPTSIEDLUNGSORT VON 
SIEGHARTSLIRCHEN 
 

Grundsätzlich soll durch die Festlegungen des Bebauungsplanes neben dem Erhalt und der 

Berücksichtigung der verschiedenen Siedlungsstrukturen von in der Natur vorhandenen, 

das ortsbildprägenden  Baubeständen, sowie des charakteristischen Orts- und 

Straßenbildes, auch die Möglichkeit einer zukunftsorientierten Nutzung und nachhaltige 

Weiterentwicklung des Hauptsiedlungsbereiches von Sieghartskirchen geschaffen 

werden. Für Marktgemeinde Sieghartskirchen soll damit für den Hauptsiedlungsraum der 

Gemeinde ein Planungsinstrument und eine rechtliche Grundlage für die zukünftige 

räumliche Entwicklung erstellt werden. 
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1. Straßenfluchtlinien 

Im Zuge der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde für den Siedlungsraum von 

Sieghartskirchen unter anderem eine möglichst exakte Bestandserhebung bezüglich der 

Lage der Gebäude, dem Verlauf von Straßenfluchtlinien, bereits erfolgter Abtretungen,é 

durchgeführt. Basierend auf dieser Grundlagenforschung werden die Details der 

Verkehrserschließung, deren Festlegung Inhalt des Bebauungsplanes ist, überprüft und in 

einigen Bereichen an den in der Natur vorhandenen Verlauf oder an die tatsächliche Nutzung 

angepasst bzw. notwendige Abtretungen festgelegt. 
 

¶   Straßenfluchtlinien, die mit den in der Natur bestehenden Straßengrundgrenzen 

bzw. mit den Grundgrenzen des rechtskräftigen Katasters übereinstimmen 
 

Der GroÇteil des Planungsgebiets von ĂSieghartskirchenñ ist bereits bebaut. Innerhalb der 

bebauten Baulandbereiche ist damit die Festlegung der erforderlichen Verkehrsflächen 

bereits erfolgt. In einigen Bereichen erfolgt eine Abtretung der Straßenfluchtlinie auf den 

bestehenden Naturstand, die jedoch noch nicht im Kataster nachgeführt und ersichtlich sind. 

Bei einzelnen Baulücken wird der Verlauf der angrenzenden Straßenfluchtlinien geschlossen 

bzw. fortgesetzt, dies entspricht damit grundsätzlich dem Sinne des §32(2) des NÖ-

Raumordnungsgesetz 2014: 
 

"Die Straßenfluchtlinien sind für Straßenseiten, an denen bereits die Mehrzahl der angrenzenden 
Bauplätze bebaut ist, nach den in der Natur bestehenden Straßengrundgrenzen festzulegen.....", 
 

Diese Straßenfluchtlinien wurden mit der gemäß § 4 (1) der NÖ-Planzeichenverordnung über 

Ausführung des Bebauungsplanes (LGBl. 8200/1 idgF.) vorgesehene Signatur 

gekennzeichnet.  

 

¶   Straßenfluchtlinien mit Angabe des Abstandes der Straßenfluchtlinie in Meter 

(Abtretung erforderlich) 

Zum überwiegenden Teil sind die vorhandenen Breiten der Verkehrsflächen ausreichend 

bzw. durch den vorhandenen Baubestand, durch bereits erfolgte Abtretungen von 

angrenzenden Grundstücken oder durch die geschlossene Straßenrandbebauung 

vorgegeben. 

Nur in Bereichen, die noch nicht bebaut sind, und damit noch keine oder eine zu geringe 

Abtretung (z.B.: ĂSchneeleitensiedlungñ, ĂGerersdorferstraÇeñ, ĂNeugasseñ, ĂBerggasseñ, 

ĂUntere MarktstraÇeñ, ĂSichelgrundñ, ĂNuÇgasseñ, ĂAhorngasseñ, ĂTotenwegñ) ins öffentliche 

Gut erfolgte bzw. in Bereichen, in denen die für das zu erwartende Verkehrsaufkommen 

notwendige Straßenbreite noch nicht vorhanden ist und damit die Erschließungsfunktion 

nicht ausreichend erfüllt werden kann, ist eine Abtretung und damit die Festlegung einer 

Verkehrsflächenbreite im Bebauungsplan erforderlich.  
 

Bei der Neufestlegung (gemäß § 32 (5) des NÖ-Raumordnungsgesetz 2014) der 

Straßenfluchtlinien wurden notwendige Abtretungen vor allem auf noch unbebaute Bereiche 

bzw. an den vorhandenen Baubestand gelegt. Falls Abtretungen in bereits bebauten 

Bereichen erforderlich sind, wurde versucht, diese so gering wie möglich zu halten sowie die 

in der Natur vorhandenen Gebäude zu berücksichtigen. 
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2. Baufluchtlinien und Anbauverpflichtung 

¶   Vordere Baufluchtlinie 

Wie bereits im ĂStrukturkonzeptñ ersichtlich, ist die Bebauung im unmittelbaren Ortsbereich 

entlang der HaupterschlieÇungsachsen, der ĂPreßbaumerstraßeñ, der ĂLinzer StraÇeñ, 

ĂWiener StraÇeñ und zum Teil entlang der ĂWassergasseñ und Ă GerersdorferstraÇeñ direkt 

an der Straßenfluchtlinie errichtet. In diesen Baulandbereichen überwiegt meist die 

Ăgeschlosseneñ Bebauungsweise. Die das Ortsbild prägende Straßenrandbebauung soll 

durch die Festlegung einer ĂAnbauverpflichtungñ direkt an der Straßenfluchtlinie oder in 

einzelnen Bereichen an einer vorderen Baufluchtlinie, erhalten und dadurch das 

charakteristische Straßen- und Ortsbild auch abgesichert werden. 

In den Bereichen mit überwiegend Ăoffenerñ Bebauungsweise, bei lockerer Ein- und 

Zweifamilienhausbebauung, wie sie zum überwiegenden Teil an den Ortseinfahrten, entlang 

der ĂWienerstraÇeñ, der ĂGerersdorferstraÇeñ, der ĂPreÇbaumerstraÇeñ, an den 

Siedlungsrändern im Bereich ĂSchneeleitensiedlungñ, westlich der ĂNuÇgasseñ, nördlich der 

ĂGratschweingasseñ, zu beiden Seiten der Erschließungsstraße ĂSichelgrundñ und der 

ĂUnteren MarktstraÇeñ, bei Geschoßwohnbauten bzw. einigen öffentlichen Einrichtungen, 

wird aufgrund der Gebäudesituierung auf die Festlegung einer Anbauverpflichtung verzichtet 

und stattdessen ein vorderer Bauwich mit Anbaumöglichkeit zur Straße hin festgelegt. 

Die Bebauung der einzelnen Baublöcke weist teilweise unterschiedliche Abstände zu den 

Straßenfluchtlinien auf. Abhängig von der Art der Bebauung, der Gebäudehöhe, der 

vorhandenen Nutzung der Gebäude und Baulandflächen, der bisherigen Festlegungen 

der rechtskräftigen Teilbebauungspläne werden daher unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Baubestandes vordere Baufluchtlinien festgelegt. 

Die bisher eingehaltenen Vorgartentiefen sollen grundsätzlich auch weiterhin berücksichtigt 

werden und damit der sich erweiternde Straßenraum, die Erhaltung der Vorgärten und die 

damit verbundene Auflockerung des Straßenraumes abgesichert werden. 

Zum überwiegenden Teil werden Abstände der vorderen Baufluchtlinie zur Straße zwischen 

2m bis 3m festgelegt oder die vordere Baufluchtlinie verläuft direkt entlang der bestehenden 

Gebäudefronten (B). 

Weist ein Baulandbereich in Bezug auf die Anordnung der Gebäude keine Regelmäßigkeit 

auf oder ist kein Abstand zur Straßenfluchtlinie vorhanden, wird auf die Festlegung eines 

vorderen Bauwichs verzichtet. 

 

¶   Seitliche Baufluchtlinie 

In der Ăgeschlossenenñ Bebauungsweise werden zur Absicherung von bestehenden 

Zugängen bzw. von Fenstern und um Feuermauern an seitlichen Grundgrenzen zu 

benachbarten Grundst¿cken mit Ăoffenerñ oder Ăgekuppelterñ Bebauungsweise und damit 

verbundene mögliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, seitliche Baufluchtlinien 

festgelegt.  
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3. Bebauungsdichte 
Die unterschiedlichen, für den Hauptsiedlungsraum von Sieghartskirchen 

charakteristischen Siedlungsstrukturen ergeben sich aufgrund der differenzierten 

Nutzungen, aber auch aufgrund verschiedener Bauweisen, unterschiedlicher Anordnung der 

Gebäude auf einem Grundstück, der Gebäudehöhe und aufgrund der variierenden 

Bebauungsdichten für die unterschiedlichen Siedlungsbereiche. 

Basierend auf den erhobenen Gebäudebestand in der Bestandserhebung, wurden die 

aktuellen Bebauungsdichten für die Grundstücke berechnet. Die in der dichten, agrarisch 

geprägten Struktur vorherrschende, geschlossene Straßenrandbebauung soll genauso wie 

die lockere Einfamilienhausbebauung am Siedlungsrand erhalten und diesen Strukturen 

angepasste Ergänzungen der Bebauung ermöglicht werden. 

Zum Schutz und zur Erhaltung der unterschiedlichen, das Orts- und Straßenbild von 

Sieghartskirchen prägenden Bebauungsformen wird die geplante Bebauungsdichte vom 

bestehenden Gebäudebestand abgeleitet und je nach Strukturtypus, der Lage innerhalb 

des Ortsgebietes, der Parzellenstruktur,é werden weitere Verdichtungen bis zu einer der 

Siedlungsstruktur entsprechenden und typischen maximalen Bebauungsdichte 

ermöglicht. 
 

¶ Festlegung einer höchstzulässigen Bebauungsdichte in % der Bauplatzgröße 
Unter Berücksichtigung des vorhandenen Baubestandes wird daher für den 

überwiegenden Teil der Baulandbereiche mit vergleichbaren Bebauungsstrukturen eine 

prozentuelle Bebauungsdichte (Gemäß §4 Z10 der NÖ-Bauordnung 2014 - Verhältnis 

der bebauten Fläche (gemäß §4 Z9 NÖ-Bauordnung 2014) der Gebäude zur 

Gesamtfläche des Grundstücks bzw. jenes Grundstücksteils, für den diese Bestimmung 

des Bebauungsplans gilt), die neben der Sicherung des vorhandenen Baubestandes 

auch noch Erweiterungen zulässt, festgelegt. 
 

¶ Festlegung der Bebauungsdichte mit einer ĂMaximal bebaubare Fläche (MBF= 175m² 

+ 5% der Bauplatzgröße)ñ 

Die maximal bebaubare Flªche ĂMBFñ setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. 

Einerseits aus einem Sockelbetrag von 175m² (unabhängig von der Grundstücksgröße) 

und anderseits aus einem 5%igen Anteil des Bauplatzes, der gemäß Bebauungsplan in 

der Festlegung ĂMBFñ liegt. 

Zur Absicherung der bestehenden lockeren Bebauungsstrukturen und der dem 

Baubestand entsprechenden Einfügung von neuen Baukörpern wird vor allem in Ein- und 

Zweifamilienhausgebieten und in Siedlungsrandlagen eine von der Grundstücksgröße 

eher unabhªngige Bebauungsdichte ĂMBFñ festgelegt. Auf den einzelnen 

Grundstücken kann dadurch unabhängig von der Größe des Bauplatzes zumindest eine 

Fläche von 175m² bebaut werden. Gleichzeitig können dadurch großvolumige Bauten 

innerhalb der lockeren und kleinteiligen Ein- und Zweifamilienstruktur vermieden werden. 

Gleichzeitig kann aber bei einer homogenen und kleinteiligen Parzellenstruktur eine innere 

Verdichtung bei sparsamen Bodenverbrauch erreicht werden. 
 

Generell plant die Marktgemeinde eine nachhaltige und flächensparende Nutzung der 

Baulandflächen, wobei besonders für die zentral gelegenen Baulandflächen im 

Hauptsiedlungsraum eine Nachverdichtung ermöglicht werden soll. Parallel dazu werden 

jedoch auch Maßnahmen zum Erhalt von unversiegelten Flächen und 

Begrünungsmaßnahmen über die Textlichen Bebauungsvorschriften für alle Baulandflächen 

im Gemeindegebiet festgelegt. 
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4. Bebauungsweise 

Bei der Festlegung der "Bebauungsweisen" im Planungsgebiet wurde soweit als möglich der 

in der Natur vorhandene Baubestand und die Lage der Gebäude auf den einzelnen 

Grundstücken sowie auch die Lage zueinander ermittelt und berücksichtigt bzw. in noch 

unbebauten Bereichen die dem festgelegten ĂSiedlungstypñ (siehe Kapitel 

Ă3.Bestandserhebung und Strukturkonzeptñ) entsprechenden Ziele umgesetzt. 

 

ǒ Die ĂGeschlossene Bebauungsweiseñ wurde für jene Straßenzüge und Parzellen, die 

aufgrund der bestehenden Gebäudesituierung geschlossen ï von seitlicher Grundgrenze zu 

seitlicher Grundgrenze oder zumindest straßenseitig überwiegend mit Hauptgebäuden an 

einer geschlossenen Flucht ï bebaut sind oder einen geschlossenen Eindruck erwecken, 

festgelegt. Von dieser Festlegung betroffen ist aufgrund des vorhandenen Baubestandes die 

Bebauung entlang der ĂPreßbaumerstraßeñ, der ĂWiener StraÇeñ, ĂFeldgasseñ; 

Abschnittsweise in der ĂWassergasseñ, ĂBerggasseñ, ĂUntere MarktstraÇeñ und punktuell 

auch vereinzelt Baulandflächen innerhalb der offenen Bebauungsweise im Siedlungsgebiet. 

 

Gemäß des NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 §31 Abs.1 Z.1 ist die geschlossene 

Bebauungsweise wie folgt definiert: 
 

ĂDie Bebauung ist ¿berwiegend durch Hauptgebªude straÇenseitig in einer geschlossenen 

Flucht von seitlicher zu seitlicher Grundstücksgrenze vorzunehmen. Weiters kann die Bebauung 

bis zu einer Baufluchtlinie (z.B. Eckbauplätze) oder einer Abgrenzung im Sinn des §4 Z3 der 

Verordnung ¿ber die Ausf¿hrung des Bebauungsplanes erfolgen.ñ 
 

 

ǒ Die ĂOffene Bebauungsweiseñ wurde entsprechend dem in der Natur vorhanden 

Baubestand für alle locker bebauten Ein-und Zweifamilienhausgebiete, Baulandbereiche mit 

Geschoßwohnbauten und öffentlichen Einrichtungen festgelegt, die nicht mit dem 

Hauptgebäude an eine seitliche Grundstücksgrenze angebaut sind und einen gemäß § 51 der 

NÖ-Bauordnung 2014 ausreichend großen seitlichen Bauwich einhalten. 

 

Gemäß dem NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 §31Abs.1 Z.4 müssen bei offener 

Bebauungsweise grundsätzlich beide seitliche Bauwiche freigehalten werden. Gemäß 

NÖ-Bauordnung 2014 §51 (2) darf allerdings in einem seitlichen Bauwich ein 

Nebengebäude errichtet werden, wenn 
 

1. der Bebauungsplan dies nicht verbietet, 
2. die bebaute Fläche der Gebäude und die überbaute Fläche der baulichen Anlage insgesamt 
nicht mehr als 100m² und 
3. die Höhe der Fronten dieser Bauwerke (§ 53) an keiner Stelle mehr als 3 m beträgt; bei 
Hanglage des Grundstücks darf diese Höhe hangabwärts entsprechend dem gegebenen 
Niveauunterschied überschritten werden, wenn die ausreichende Belichtung der Hauptfenster 
zulässiger Gebäude auf den Nachbargrundstücken nicht beeinträchtigt wird. 
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ǒ ĂOffene oder gekuppelte Bebauungsweise wahlweiseñ 

Die Wahlmöglichkeit zwischen der Ăoffenenñ und der Ăgekuppeltenñ Bebauungsweise wurde 

nur für Baulandflächen ermöglicht, wenn der vorhandene Baubestand die gemischte 

Bebauungsweise widerspiegelt oder für noch unbebaute Grundstücke sowie 

Baulandbereiche, für welche die Umsetzung beider Bebauungsweisen möglich und 

sinnvoll erscheint. 

Ist aufgrund des Baubestandes die Wahlmöglichkeit zwischen der Ăoffenenñ und 

Ăgekuppeltenñ Bebauungsweise nicht mehr gegeben, wird diese auch nicht festgelegt. 

Die wahlweise Festlegung wird auch nicht festgelegt, wenn aufgrund der Ausrichtung der 

Parzellen eine mögliche Benachteiligung oder Beeinträchtigung einzelner Grundstücke zu 

erwarten ist. Da - sobald die Wahl für eine Bebauungsweise für ein Grundstück getroffen 

wurde - für angrenzende Grundstücke unter Umständen eine z.B.: für die Ausrichtung der 

Bebauung (Besonnung) benachteiligte Anordnung des Hauptgebäudes gewählt werden 

muss. 

 

Gemäß dem NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 §31 Abs.1 Z.2 ist die gekuppelte 

Bebauungsweise folgendermaßen definiert: 
 

òDie Hauptgebªude auf zwei Bauplªtzen sind an der gemeinsamen seitlichen 
Grundstücksgrenze überwiegend aneinander anzubauen und an den anderen seitlichen 
Grundstücksgrenzen ist ein Bauwich einzuhalten.ñ 

 
 

Gemäß dem NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 §31 Abs.1 gilt: 
 

ĂDie Bebauungsweise darf wahlweise als Ăoffene oder gekuppelteñ festgelegt werden. Der 
Bauwerber darf ein Wahlrecht zwischen offener und gekuppelter Bebauungsweise nur unter 
Bedachtnahme auf die bereits bestehenden und bewilligten Gebäude ausüben, sofern das 
Wahlrecht nicht schon durch fr¿here Bauvorhaben verbraucht ist.ñ 
 

ǒ ĂEinseitig offene Bebauungsweiseñ 

Um die Bebauung von schmalen Grundstücken zu ermöglichen oder bei Parzellen bei denen 

die Ăgekuppelteñ Bebauungsweise aufgrund der bereits bestehenden angrenzenden 

Bebauung nicht mehr anwendbar ist, wird vereinzelt die Ăeinseitig offeneñ Bebauungsweise 

festgelegt. Gleichzeitig wird auch der Bestand von direkt an einer seitlichen 

Grundstücksgrenze errichteten Hauptgebäuden abgesichert und auch zukünftige Zu- und 

Umbauten ermöglicht. 

 

Gemäß dem NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 §31 Abs.1 Z.3 gilt: 
 

ĂAlle Hauptgebªude sind an eine f¿r alle Bauplªtze gleich festgelegte seitliche 
Grundstücksgrenze überwiegend anzubauen, wobei dies auch für einen einzelnen Bauplatz 
festgelegt werden kann. An der anderen seitlichen Grundstücksgrenze ist ein Bauwich 
einzuhalten.ñ 
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5. Bebauungshöhe 

Die Festlegung der Bebauungshöhe für die einzelnen Baulandbereiche erfolgt in Form von 

"Bauklassen" bzw. einer ñhºchstzulªssigen Gebªudehºheñ gemäß § 31 (2) des NÖ-

Raumordnungsgesetz 2014. 

Bei der durchgeführten Bestandserhebung wurden, soweit die Gebäude auf den einzelnen 

Grundstücken einsehbar waren, die ĂAnzahl der GeschoÇe von Hauptgebªudenñ und die 

damit erforderlichen Bauklassen ermittelt, wodurch relativ genaue Aussagen über die Höhe 

der Gebäude innerhalb des Planungsgebietes möglich sind. Ähnlich wie bei der 

Bebauungsdichte und Bebauungsweise wird auch bei der Festlegung der Bebauungshöhe 

von den in der Natur vorhandenen Höhen der Gebäude ausgegangen. 

Innerhalb von Sieghartskirchen gibt es nahezu ausschließlich ein- oder zweigeschoßige 

Gebäude teilweise mit einem ausgebauten Dachgeschoß. Die Bebauungshöhe gemäß 

Bauklasse I (bis zu einer Gebäudehöhe von 5m) und Bauklasse II (Gebäudehöhe über 5m bis 

zu 8m) reicht somit für den Großteil der Baulandflächen aus. Ausnahmen davon sind die 

öffentlichen Gebäude der Volksschule bzw. neue Mittelschule sowie Geschoßwohnbauten im 

Kreuzungsbereich ĂPreßbaumerstraße / Sportplatzwegñ, ĂWassergasseñ bzw. in der 

ĂWienergasse / Sichelgrundñ. 

Um diese homogene Entwicklung und das damit verbundene charakteristische 

Erscheinungsbild zu erhalten und vor allem auch im Ortskern in der Ăgeschlossenenñ 

Bebauungsweise eine aufeinander abgestimmte Höhenentwicklung von 

aneinandergrenzenden Gebäuden zu erreichen, wird für den überwiegenden Teil des 

Baulandes eine Gebªudehºhe mittels Bauklassenfestlegung ĂI,IIñ festgelegt.  

Für die von der Bauklasse I,II abweichenden, oben angeführten Baulandbereiche wird eine 

höchstzulässige Gebäudehöhe von 9,5; 10m bzw. 11m oder die Bauklasse III; III,IV oder IV 

festgelegt. 

 

Festlegung der Bebauungshºhe durch ĂBauklassenñ 

Nach § 31 (2) des NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 werden die Bauklassen I und II 

folgendermaßen definiert: 
 

Bauklasse  I:                  bis 5m 
Bauklasse II:   über 5m bis 8m 
Bauklasse III:  über 8m bis 11m 
Bauklasse IV  über 11m bis 14m 
 

Gemäß des § 31 (2) des NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 darf die Bebauungshöhe mit zwei 

aufeinander folgenden Bauklassen festgelegt werden. 
 

Festlegung einer Ăhºchstzulªssigen Gebªudehºheñ 

Berechnung der Gebäudehöhen gemäß §53 der NÖ-Bauordnung 2014 ĂErmittlung der Hºhen 

von Bauwerkenñ und § 53a der NÖ-Bauordnung ĂBegrenzung der Hºhe von Bauwerken und 

der GeschoÇanzahlñ. 
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6. Ausfahrtsverbot 

Nºrdlich der ĂWiener StraÇeñ zwischen ĂGlockenwaldwegñ und ĂArmenstallwegñ wird entlang 

der ĂWiener StraÇeñ ein ĂAusfahrtsverbotñ festgelegt. Damit soll ErschlieÇung weiterhin ¿ber 

die innerhalb des Wohnbaulandes parallel zu ĂB1ñ verlaufenden ĂWaldgasseñ abgesichert 

werden. 
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7. Abªnderung des bestehenden Teilbebauungsplanes ĂBetriebsgebietszone 
Gollarn / Einsiedlñ 

Die Baulandflächen des Bebauungsplanes ĂBetriebsgebietszone Gollarn / Einsiedlñ liegen zu 

beiden Seiten der ĂB1ñ an der Katastralgemeindegrenze von Gollarn und Einsiedl.  

Im Zuge der geplanten Änderung des Bebauungsplanes soll nun die bereits erfolgte Freigabe 

der ĂBauland-Betriebsgebiet-Aufschließungszone (BB-A8)ñ im Flächenwidmungsplan in 

den Bebauungsplan übernommen werden. Im Zuge der Freigabe wurden auch neue 

internen Aufschließungsstraßen im Bereich der Aufschließungszone ĂBB-A8ñ festgelegt.  

Die Ăºffentliche Verkehrsflªche (Vº)ñ entlang der ĂGroÇen Tullnñ soll zuk¿nftig auch als 

Erschließungsstraße des Betriebsgebietes bzw. der angrenzenden Grundstücke dienen, 

lediglich der östliche Abschnitt im Nahbereich zur den landwirtschaftlich genutzten Fläche 

östlich des Betriebsgebiet soll weiterhin als ĂG¿terwegñ und damit als Verbindung für den 

landwirtschaftlichen Verkehr ins Grünland dienen. Die Kennzeichnung Ăöffentliche Wege, die 

weder Durchzugs- noch  AufschließungsstraÇe sindñ wird daher, mit Ausnahme f¿r den 

ºstlichsten Abschnitt der Ăºffentlichen Verkehrsflªche (Vº)ñ gestrichen. 
 

Abbildung: Maßstabsloser Ausschnitt aus dem Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes im Bereich 
α.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘǎȊƻƴŜ 9ƛƴǎƛŜŘƭκ DƻƭƭŀǊƴά 
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